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 Dokumentenverzeichnis 
 
 
1671 7.9. Kaiser Leopold verleiht Ferdinand als ältestem der 

Familie Sprinzenstein und allen Erben und Nachkommen den 
Titel eines Comes Palatinus ( Pfalzgraf, großes Palatinat ): 
 

• Er darf Adelstitel und Wappen verleihen 
 

• Er darf zum Ritter schlagen 
 

• Er darf Notare zu Unterpfalzgrafen ernennen, die hin 
wiederum bürgerliche Wappen verleihen, uneheliche 
Kinder legitimieren und akademische Titel verleihen 
können. 

 

• Er darf Notare und öffentliche Gerichtsschreiber 
ernennen 

 

• Er darf uneheliche Kinder aus adligen Familien 
legitimieren 

 

• Er kann Vormünder einsetzen, Leibeigene frei machen, 
Adoptionen vornehmen 

 

• Er kann Urkunden aller Art ausstellen 
 

• Er kann akademische Titel ( Doktor, Magister etc.) 
verleihen 

 

• Die Grafen von Sprinzenstein haben als Bürger des 
Reiches alle Rechte und Privilegien, sind aber von allen 
Lasten befreit. 

 

• Sie sind von Zöllen und Einquartierungen befreit. 
 

• Sie erhalten das Erstgeburtsrecht. 
 

• Sie können Fideikommisse aufrichten. 
 

• Sie dürfen Herrschaften kaufen, sich danach benennen, 
sowie Städte befestigen. 

 


	-

